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§ 94 BaSAG Anforderungen an den
Reorganisationsplan

 BaSAG - Sanierungs- und Abwicklungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.02.2026

1. (1)Der Reorganisationsplan hat Maßnahmen festzulegen, die darauf abzielen, innerhalb eines angemessenen

Zeitrahmens die langfristige Existenzfähigkeit des Instituts oder des Unternehmens gemäß § 1 Abs. 1 Z 2 bis 4

oder von Teilen seiner Geschäftstätigkeit wiederherzustellen. Diese Maßnahmen haben sich auf realistische

Annahmen hinsichtlich der Wirtschafts- und Finanzmarktbedingungen zu stützen, unter denen das Institut oder

das Unternehmen gemäß § 1 Abs. 1 Z 2 bis 4 tätig sein wird. Der Reorganisationsplan hat insbesondere dem

aktuellen Zustand und den künftigen Aussichten der Finanzmärkte Rechnung zu tragen. Es sind Annahmen für

den besten sowie den schlechtesten Fall darzulegen, einschließlich einer Kombination aus Situationen, anhand

deren die größten Anfälligkeiten des Instituts ausgemacht werden können. Die Annahmen sind mit

angemessenen sektorweiten Referenzwerten zu vergleichen.

2. (2)Der Reorganisationsplan hat mindestens folgende Bestandteile zu umfassen:

1. 1.Eine eingehende Analyse der Faktoren und Probleme, aufgrund deren das Institut oder das Unternehmen

gemäß § 1 Abs. 1 Z 2 bis 4 ausgefallen ist oder wahrscheinlich ausfallen wird, und die Umstände, die zu

seinen Schwierigkeiten geführt haben;

2. 2.eine Beschreibung der zu treffenden Maßnahmen, die die langfristige Existenzfähigkeit des Instituts oder

des Unternehmens gemäß § 1 Abs. 1 Z 2 bis 4 wiederherstellen sollen und

3. 3.einen Zeitplan für die Durchführung dieser Maßnahmen.

3. (3)In Bezug auf das Institut oder das Unternehmen gemäß § 1 Abs. 1 Z 2 bis 4 können insbesondere folgende

Maßnahmen, die die finanzielle Solidität und langfristige Existenzfähigkeit des Instituts oder des

gruppenangehörigen Unternehmens wiederherstellen sollen, getroffen werden:

1. 1.Die Restrukturierung von Geschäftsaktivitäten;

2. 2.die Änderung der operativen Systeme und der Infrastruktur des Instituts oder Unternehmens gemäß § 1

Abs. 1 Z 2 bis 4;

3. 3.die Aufgabe von verlustbringenden Geschäftsaktivitäten;

4. 4.die Umstrukturierung bestehender Geschäftsaktivitäten, die wettbewerbsfähig gemacht werden können

und

5. 5.die Veräußerung von Vermögenswerten oder Geschäftsbereichen.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999
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